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Norm

BDG 1979 §160;

GSVG 1978 §2 Abs1 Z4;

Rechtssatz

Bei einer Freistellung nach § 160 BDG 1979 tritt - unbeschadet der vorgesehenen entsprechenden Anwendung der

Bestimmungen über den Karenzurlaub - eine Befreiung nur von jenen Dienstp=ichten ein, die die Anwesenheit des

Universitätslehrers an der Universitätseinrichtung erfordern. Die damit einhergehende Anrechnung solcher

Freistellungszeiten für die Vorrückung und den Ruhegenuss sowie für die Verp=ichtung zur Leistung von

Pensionsbeiträgen in Verbindung mit den teilweise weiter aufrecht bleibenden Dienstp=ichten zeigt, dass der

Gesetzgeber auch die Zeiten einer solchen Karenzierung unverändert als Teil des Universitätsdienstverhältnisses

betrachtet, woraus sich die Schlussfolgerung ergibt, dass der Universitätslehrer (auch) seinen verbleibenden

Dienstp=ichten gegenüber der Universität bzw. deren Rechtsträger durch die Erfüllung jener Forschungsaufgaben

(hier: im Rahmen einers APART-Forschungsprogrammes), für die er auf diese Weise freigestellt worden ist, weiterhin

nachkommt. Daran ändert der Umstand nichts, dass für die Zeit einer solchen Freistellung die "Unterhaltslast" für

einen solchen Universitätslehrer nicht vom universitären Dienstgeber, sondern von einem Dritten (hier: der Akademie

der Wissenschaften) in Form eines Forschungsstipendiums getragen wird und diese Kostentragung unter der Au=age

der planmäßigen Durchführung der auf diese Weise von der Akademie unterstützten Forschungstätigkeit steht,

insoweit also seitens des betreGenden Universitätslehrers auch eine Verp=ichtung gegenüber der Akademie

eingegangen wird.
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